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Seite vom Gesundheitsministerium:

„

Wie können Eltern Kinderkrankentage in Anspruch nehmen, auch wenn ihr Kind
gesund ist?

Mit der neuen Regelung erhalten Eltern im Jahr 2021 auch Kinderkrankengeld, wenn ihr Kind
nicht krank ist, aber zu Hause betreut werden muss, weil eine Einrichtung zur Betreuung von
Kindern (Kindertageseinrichtung, Hort oder Kindertagespflegestelle), Schule oder eine
Einrichtung für Menschen mit Behinderungen geschlossen ist oder eingeschränkten Zugang
hat. Das heißt: Eine Einrichtung zur Kinderbetreuung oder eine Schule ist pandemiebedingt
behördlich geschlossen, der Zugang zur Einrichtung oder Zeiten sind eingeschränkt oder die
Präsenzpflicht im Unterricht wurde ausgesetzt (z.B. bei Homeschooling, Distanzlernen).
Kinderkrankengeld kann auch beantragt werden, wenn das Kind eine Einrichtung auf
Empfehlung von behördlicher Seite nicht besucht.“
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